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-137- seitige völkerrechtlich zwingende Eilverfügung und Verpflichtung zur Beendigung des Kriegszustandes durch unmittelbare Anrufung des Zivilschutzes völkerrechtlicher Vertrag 

Genfer Abkommen IV Zivilschutz 

An den ukrainischen Diplomat Andrij Melnyk welcher unter anderem nach Artikel 3 des Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen das unter allen Umständen einzuhaltende und durchzusetzende Völkerrecht und seine Verträge in seinen Grenzen schützen und umsetzen muss, 

völkerrechtlich Diplomatische Note ( Rechtvorschrift ), salvatorische Obligation UN Resolution 56 /83 Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtwidrige Handlungen,  Eilverfügung zur zum kategorischen Imperativ im Kontrahierungszwang zwingenden Einhaltung, Durchsetzung, Umsetzung des unter allen Umständen einzuhaltenden und durchzusetzenden völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen IV Zivilschutz 

auch dessen Artikel 1 – 12, 132 – 149

um daraus dessen unmittelbare Beendigung des Kriegszustandes auch in der Ukraine, etc. zu tätigen, 

mit der nach Wiener Abkommen,  Haager Abkommen, Genfer Abkommen,  international  überbeglaubigten, apostelierten, akkreditierten, proklamierten 

völkerrechtlichen Schutzmacht  www.anacok.eu Anacok Stiftung als humanitäre innere Behörde der türkischen Republik in Şenlikköy Mah., Yunus Emre Sok. No. 4, Kaya-Apartmanı - 1. Daire TR-34153 Florya-Bakirköy / ISTANBUL 

dessen Hilfsorganisationen 

 und dem völkerrechtlichen Schiedsgericht www.gerichthof-mensch.org  Court of the  Human Beings for Proteciton Power Atatürk Bulvarı Nr. 185, TR-06680 Kavaklidere / ANKARA völkerrechtlicher Schiedsrichter Professor Mustafa Selim SÜRMELI internationales Zentrum für Menschenrecht Bielfeldtweg 26, [DE-21682] STADE als völkerrechtlich delegierter Botschafter mit Rechttitel ECHR 75529/01 vom Europäischen Gerichthof für Menschenrecht 

des völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen IV Zivilschutz

Wert geschätzter Diplomat Andrij Melnyk, 

sie werden Aufgefordert unmittelbar den Zivilschutz des völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen IV anzurufen um den Kriegszustand zu beenden, 

der Abbruch der diplomatischen Beziehungen ist ein Kriegszustand vergleiche WD2 3000 – 175 /07 Deutscher Bundestag vom 21.11.2007, etc. 

Sie haben den unter allen Umständen einzuhaltenden und durchzusetzenden völkerrechtlichen Vertrag Genfer Abkommen IV Zivilschutz im Wortlaut bei sich zu haben, zu kennen und müssen darin besonders unterrichtet sein, Artikel 144 des Abkommens. 

Die Verletzungen des Abkommens durch Nichtbeachtung, Nichteinhaltung, Nichtumsetzung  sind Kriegsverbrechen, siehe auch Überarbeitete Leitlinien der Europäischen Union zur Förderung der Einhaltung des humanitärenVölkerrechts (2009/C 303/06), Völkerstrafgesetzbuch, Artikel 147 des Genfer Abkommen IV Zivilschutz, Rom Statut, etc., 

Das Verhalten von ihnen und eines jeden als  Staatsorgans ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, gleichviel ob das Organ Aufgaben der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt, der Rechtsprechung oder andere Aufgaben wahrnimmt, welche Stellung es innerhalb des Staatsaufbaus einnimmt, und ob es sich um ein Organ der Zentralregierung oder einer Gebietseinheit des Staates handelt. Ein Organ schließt jede Person oder Stelle ein, die diesen Status nach dem innerstaatlichen Recht des Staates innehat. Die Beurteilung der Handlung eines Staates als völkerrechtwidrig bestimmt sich nach dem Völkerrecht. Die Beurteilung bleibt davon unberührt, das die gleiche Handlung nach dem innerstaatlichen Gesetz als rechtmäßig beurteilt wird.  Sie und alle Verantwortlichen können und dürfen sich nicht auf ein innerstaatliches Gesetz, etc, berufen um die Nichterfüllung ihrer hier genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen, auch UN Charta Artikel 73  zu rechtfertigen. Vergleiche UN Resolution 56 / 83  Artikel 3,4 , 32, 56, etc. 
Die völkerrechtlichen Verträge auch die 4 Genfer Abkommen welche auf einer diplomatischen Konferenz unterzeichnet worden sind, müssen in Friedenszeiten, in besetzten Gebieten, in allen Fällen eines erklärten Krieges und jedes anderen bewaffneten Konflikten unter allen Umständen eingehalten und durchgesetzt werden.

Die Botschafter der Botschaften haben nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen Artikel 3, etc., das Völkerrecht, die völkerrechtlichen Verträge auch die Genfer Abkommen und dessen Genfer Abkommen 4 Zivilschutz zu schützen und dafür Sorge zu tragen dass sie eingehalten, durchgesetzt  und umgesetzt werden. 

Die Botschafter können auch nach UN Charta Artikel 73 diese Schützung, Einhaltung, Durchsetzung und Umsetzung jedoch nicht innerhalb der weltweiten Verbände juristischer Personen tätigen, durch den weltweiten Verfassungsnotstand, Ausnahmezustand 

( Kriegszustand)  da diesen Verbänden juristischer Personen der vollständige nichtvermögensrechtliche Anteil fehlt und sie daraus nicht grundrechtfähig, nicht grundrechtgebunden, nicht prozessfähig, nicht völkerrechtfähig sind. 

Vergleiche auch Bundesverfassungsgerichtsbeschluss 1 BvR 1766 / 15 

„die juristische Personen SACHE sind nicht grundrechtfähig, nicht grundrechtgebunden, nicht prozessfähig nicht völkerrechtfähig“, Überleitungsvertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen Artikel 1.3,2, Feindstaatenklausel UN Charta Art.55, 107,  die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte kann weltweit nicht angewendet werden, etc. 

Dieser weltweite Kriegszustand Ausnahmezustand wird durch Tun und Unterlassen völkerrechtwidrig aufrecht gehalten.( UN-Resolution 56/83 Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen auch Artikel 2, 3, 32 56). 

Die Nichtbeachtung, Nichteinhaltung, Nichtumsetzung, Nichtdurchsetzung, Nichtschützung dieses völkerrechtlichen unter allen Umständen einzuhaltenden und durchzusetzenden Vertrages Genfer Abkommen IV Zivilschutz mit den hier genannten weltweiten Verbänden juristischer Personen sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, auch gegenüber den Zivilisten des völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen IV, welche Zivilisten im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen und im Bekenntnis zu den unveräusserlichen und unverletzlichen Menschenrechten sind und weder politisch noch gewerkschaftlich noch religiös sind.

Die Botschafter werden vom Zivilschutz und dessen Schutzmacht und völkerrechtlichen Gerichthof  im kategorischen Imperativ zum völkerrechtlichen Kontrahierungszwang unmittelbar aufgefordert, die völkerrechtliche Schutzmacht, die Hilfsorganisationen und das Schiedsgericht des völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen 4 Zivilschutz unmittelbar anrufen um die Kriegsverbrechen, die völkerrechtlichen Verbrechen und den Kriegszustand diplomatisch weltweit unmittelbar zu beenden.

Es muss mit dem Zivilschutz ein Untersuchungsverfahren dazu getätigt werden, und eine Feststellung durch das völkerrechtliche Schiedsgericht getätigt werden, Genfer Abkommen 4 Zivilschutz Artikel 1 bis 12 Artikel 138 bis 149

Die Menschen, Gläubiger, Zivilisten und Delegierte des völkerrechtlichen Vertrages Genfer Abkommen IV Zivilschutz auch der völkerrechtlicher Schiedsrichter Professor Mustafa Selim 

SÜRMELI erwarten vom Botschafter an den Delegierten und an  Professor Mustafa Selim 

SÜRMELI, das der Diplomat Andrij Melnyk die unmittelbar, schriftlich, glaubhaft begründet, die Anrufung des Zivilschutzes mit der Schutzmacht, seinen Hilfsorganisationen und Schiedsgericht tätigt um mit dem völkerrechtlichen Untersuchungsverfahren und dem Schiedsgericht den Kriegszustand als schwere bilaterale Vertragsverletzungen und prälaterale Rechtverletzungen ad hoc, unmittelbar zu beenden. 

Zwingend anzuwendende Rechtvorschriften:

UN-RES A/RES/217, 

UN-DOC. 217/A-(III) –                   Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Art. 73 UN-Charta                            Der heilige Auftrag die Interessen aufs 

                                                          äußerste zu fördern 
genfer Abkommen IV 

· SR 0.518.51 –                      Völkerrechtlicher Zivilschutz

Art. 47   genfer Abkommen I -   

Art. 48   genfer Abkommen II -      Verpflichtung die Genfer Abkommen 

Art. 127 genfer Abkommen III -     zu besitzen und darin besonders 

Art. 144 genfer Abkommen IV -     unterrichtet zu sein.

Art.73 in Verbindung mit Art. 53

107 UN-Charta                                Treuhandverwaltung und Feindstaat

EU-RES 2009/C-303/06                 Überarbeitete Leitlinien der Europäischen Union zur 

                                                        Förderung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts 

                                                         (2009/C 303/06) 

Genfer Abkommen IV 

Artikel 147 ( Hard Law )               Die schweren Verletzungen 

Art. 24 (3), 25 GG                         Schiedsgerichtsbarkeit – Völkerrecht 

Art. 95 UN-Charta                         Gerichthof der Menschen 

Art. 1, 142-149                              genfer Abkommen IV – Einhaltung – Umsetzung 

§§ 8-10, 13-15 VStGB –                unter anderem auch als Verbrechen und Aggression von 

                                                       Spionage und Sabotage gegen humanitären Operationen 

                                                        und Emblem, Völkermord, Verbrechen gegen die 

                                                        Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Verletzung der 

                                                        Aufsichtspflicht, Verbrechen der Agression 

UN-RES 56/83                                Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtwidrige 

                                                         Handlungen 

in Verbindung mit ECHR                völkerrechtlicher Vertrag Europäische Menschenrecht-

75529/01                                          konvention mit Urteil kein Recht auf faires Verfahren 

iVm. Art. Präambel,                         sowie kein Recht auf wirksame Beschwerde wegen 
Art. 1-19, 24 (3), 25 GG                  überlanger Verfahren durch Kriegsfolgelasten

UN Resolution 1999/33                    Grundprinzipien und Leitlinien Betreffend das Recht 

Dokument E / CN 4 / 2000 / 62        Opfer von Verletzungen internationaler Menschenrecht 

                                                           normen oder des humanitären Völkerrecht auf 

                                                           Rechtschutz und auf Wiedergutmachung 

UN-DOC E/CN.4/2000/62 -              Recht der Opfer schwerer Verletzungen

                                                           der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf

                                                           Restitution, Entschädigung und Rehabilitierung

UN-RES 53/144                                als die Förderung der Erklärung über das Recht und die 

UN RES 66 / 164                              Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen 

                                                          der Gesellschaft die allgemein anerkannten  

                                                          Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen und zu 

                                                           fördern Menschenrechtkommissare,         

                                                           Menschenrechtverteidiger, Menschenrechtbeistände

UN-RES A-RES 66/165                    Schutz für Binnenflüchtlinge

UN-RES A-RES 66/166                    Minderheitenschutz
UN-RES 45/120            
UN-DOC A/C.5/43/18 und              in Verbindung mit Art. 95 UN-Charta,

UN/RES 66/164                               Art. 1, 142, 144 genfer Abkommen IV

                                                         – SR 0.518.51 - EU-RES 2009-C303-06

                                                          genfer Abkommen IV - SR 0.518.51 – Zivilschutz

                                                          in Verbindung mit Art. 146-149 genfer Abkommen IV –  

                                                          SR 0.518.51 in Zuständigkeit des Völkerstrafrechtes

Achtungsvoll 

Mensch, Gläubiger, Zivilist, Delegierter des Zivilschutzes Genfer Abkommen IV 

David SIEG 
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